
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fehlende Datenübermittlung durch den Dienstherrn  

bei Zulagengewährung 

 
Die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen schreibt derzeit 

Kolleginnen/Kollegen mit dem Hinweis an, dass aufgrund fehlender 

Datenübermittlung des Dienstherrn eine Zulagengewährung für ihren 

Riestervertrag für 2019 nicht gewährt werden kann. 

 

Aufgrund einer geänderten Verfahrensweise gibt es tatsächlich Probleme 

bei der Übertragung der Daten (Schnittstelle). An der Behebung des 

technischen Problems wird bereits gearbeitet und es sollte in Kürze 

behoben sein.  

 

Eine entsprechende Information soll auch mit der nächsten 

Bezügeabrechnung übersandt werden. 
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